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R egierung der 
Deutschen D em okratischen Republik 

M inisterium  fü r  Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel 

—  Beschwerdestelle —
H errn

Stendal 
H .-W eg 29

H ausruf U nsere Zeichen Berlin W  8 
235 11-661/56 20.12.1956

Betreff: Ih re  E ingabe vom 15. 12. 1956

Sehr geehrter H e r r .......... !
Der O rdnung halber bestätige ich den E rh a lt Ihres 
Schreibens vom 15. d. Mts. und beziehe mich auf unsere 
gestrige persönliche Besprechung.
Ich deutete Ihnen gestern  an, daß ich meinen Vor
gesetzten inform ieren werde, w as ich auch heute 
frü h  ta t.
Ich habe eine B itte  an  Sie: U nternehm en Sie nichts 
U nüberlegtes, bleiben Sie in  unserer D eutschen Demo
kratischen  Republik, Sie werden sich überzeugen, daß 
Ih r Erlebnis von unserer P arte i und Regierung nicht 
gutgeheißen wird.
Ich wünsche Ihnen und Ih re r Lebensgefährtin  ein W eih
nachtsfest, das die Spuren gewisser Erlebnisse besei
tigen  h ilft und ein erfolgreiches Neues Jah r.

Hochachtungsvoll
gez. Z arth  

Leiterin  der Beschwerdestelle

„Sündenböcke" für Fehler 
des Wirtschaftssystems

Aus den nachstehend wiedergegebenen Urteilen ver
schiedener sowjetzonaler Gerichte wird ersichtlich, daß 
die Zonenjustiz m it allen M itteln bestrebt ist, Verant
wortliche zu finden, wenn im  W irtschaftsablauf m it dem  
W irtschaftsplan nicht zu vereinbarende Unstimmig
keiten auftreten. Die beim „ZAK Fisch“ angestellten H. L. 
und H. P. wurden zu je  sechs Monaten Gefängnis ver
urteilt, weil sie angeblich durch ihre Nachlässigkeit für 
das Verderben noch brauchbarer Fischkonserven stra f
rechtlich verantwortlich waren. Daß diese Anfang 1953 
aus Rumänien importierten Konserven, die eine Lager
fähigkeit von höchstens einem Jahr haben, erst 1951t aus 
der Staatsreserve herausgenommen worden waren und 
in die Verfügungsgewalt der Angeklagten gelangten, 
wurde vom  Gericht nicht berücksichtigt.
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U rteil des K reisgerichts Fürstenw alde/Spree 
vom 3. Jun i 1955 
— 4 Ds 134.55 —

D er A ngeklagte zu 1. w ird wegen W irtschaftsvergehens 
zu einer G efängnisstrafe von

6 — sechs — Monaten, 
der A ngeklagte zu 2. ebenfalls zu einer G efängnisstrafe 
von

6 — sechs — M onaten
verurteilt.

Die Kosten des V erfahrens trag en  die A ngeklagten.

D er A ngeklagte L ..............  w ar nach 1945 im  F isch
handel als A ufkäufer tä tig  und w urde dann in einen 
staatlichen B etrieb übernommen. N ach verschiedenen 
E insätzen in Saßnitz, W arnem ünde usw. kam  er im 
Ja h re  1953 nach F. als In stru k teu r und w urde dann als 
A ußenstellenleiter des ZAK-Fisch in  F. eingesetzt.

Der A ngeklagte P. ..........  beendete bis 1950 seine
Lehrzeit und ging dann als D isponent zur DHZ-Lebens- 
m ittel und von dort zum  ZAK-Fisch als H andelsleiter.

Im  Ja n u a r 1954 kam  aus der S taatsreserve Heidenau 
ein W aggon m it einer Sendung K arpfen in Tom ate auf 
dem Bahnhof in F. an. D er A ngeklagte P. w ar gem ein
sam  m it dem L agerverw alter P . auf dem Bahnhof und 
nahm  diese Sendung in  Em pfang. Beim öffnen des 
W aggons w urde festgestellt, daß die Sendung nicht in 
O rdnung w ar, da bei einigen K isten die E isenbänder ge
sprungen w aren. E s w urde schon an  O rt und Stelle 
festgestellt, daß einige Dosen äußerlich einen schlechten 
Eindruck m achten, da sie Bombage aufwiesen. Der 
A ngeklagte behauptet, daß die Kisten, die aus Holz 
w aren und in denen je  ca. 60 Dosen Fisch verstau t 
waren, verbeult w aren und die N ägel heraus standen. Die 
K isten w urden nun in  das Lager des ZAK-Fisch ge
bracht, es handelte sich um  ca. 200 K isten m it 19 994 
Dosen ä  400 g K arpfen in Tomate, die aus Rum änien 
A nfang 1953 als Im portw are von der DDR eingeführt 
wurde.
Im  Lager selbst w urde der A ngeklagte L. in seiner 
E igenschaft als B etriebsleiter hinzugezogen und von der 
Sendung benachrichtigt. Da ca. drei K isten geöffnet 
w aren und hier eine größere Bombage an Dosen fe s t
gestellt wurde, ging sofort ein Telegram m  an  den Ab
sender der L ieferung nach Heidenau ab, wo die gesam te 
Sendung reklam iert wurde. U nterlagen usw. sollten, so 
stand  in dem Telegram m , nachgereicht werden.
E s wurde dann ein T ierarz t Dr. K. hinzugezogen, der 
drei bom bierte Dosen der Sendung entnahm  und nach 
Potsdam  zum  Tiergesundheitsam t einschickte. Die U n
tersuchung von den drei bom bierten Fischvollkonserven 
ergab, daß es sich um eine chemische Bombage handele 
und der Inhalt der Dosen wurde als verdorben und 
genußuntauglich beurteilt. D araufhin  ließ Dr. K. sofort 
den gesam ten Posten der Konserven von 20 000 Dosen 
sperren. A nfang F eb ruar 1954 wurde von beiden An
geklagten ein Schreiben gefertig t, welches an  das ZAK- 
F ischw irtschaft nach Berlin, also die übergeordnete 
D ienststelle von F., ging. H ier wurde der D ienststelle 
m itgeteilt, daß aus der erhaltenen Sendung von H ei
denau 19 994 Dosen ä  400 g  K arpfen in  Tom ate bom
b iert seien und daß nun um  w eitere V eranlassung ge
beten würde.
A nfang M ärz 1954 wurde ihnen m itgeteilt, es solle vor
läufig von einer V ernichtung der W are A bstand genom 
men werden, eine Ü berprüfung der W are, hinsichtlich 
au f Bombagen vorgenomm en werden und die noch 
brauchbaren Dosen un ter w eitester S treuung in  den 
Handel gebrach t werden, ü b e r die Gesam tm enge der 
ta tsächlich  genußuntauglichen Dosen w urde des wei
te ren  noch von Berlin ein am tliches Protokoll erbeten.
Pflicht der A ngeklagten w äre es je tz t gewesen, säm t
liche 200 K isten zu öffnen, die Dosen auf sichtbare Bom
bagen zu sortieren  und die Dosen, an denen weder eine 
sichtbare, noch eine Knackbom bage zu erkennen war, 
sofort in den Handel zu bringen. Des w eiteren hätten  
sie sich, wie verlangt, ein Protokoll von Dr. K. aushän
digen lassen müssen, der ja  die gesam te Sendung ge
sp errt hatte, obwohl n u r drei Dosen von ca. 20 000 zur 
U ntersuchung eingeschickt wurden.
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